
Vorstand des Schachverbands Schleswig-Holstein 

Antrag an den Kongress des Schachverbands Schleswig-Holstein im Oktober 2019      

Antrag zur Änderung der Finanzordnung 
 
Antragsteller:  Vorstand 

 

Thema:   § 2 B (1) Änderung der Finanzordnung 

 

Zeitliche Geltung: ab sofort 

 

Aktuelle Regelung: 
Satz 2 § 2 B (1) der Finanzordnung lautet:  
Dieser Betrag erhöht sich auf €  50,-€, wenn ein besonderer Einsatz (Turnierleitung/ 
Schiedsrichtertätigkeit bei der Landeseinzelmeisterschaft und Landesschnellschach-
einzelmeisterschaft) erforderlich ist. 
  

Beschlussvorschlag: 
 
Satz 2 § 2 B (1) der Finanzordnung wird neu gefasst:  
Dieser Betrag erhöht sich automatisch, wenn auf Bundesebene vergleichbare 
Regelsätze angehoben wurden, wenn ein besonderer Einsatz (Turnierleitung/ 
Schiedsrichtertätigkeit bei der Landeseinzelmeisterschaft und Landesschnellschach-
einzelmeisterschaft) erforderlich ist. 
 
. 
 

Begründung: 
 
Aktuell weichen die Schiedsrichtervergütungen auf Bundes- und 
Landesverbandsebene ab. Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass sie 
einheitlich ausfallen. 
 
 


